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6. IV-Revision
Neue, realistische Wege der Eingliederung prüfen 
anstatt einseitig Druck auf IV-Bezüger erhöhen
In der 6. IV-Revision soll mit der Wiedereingliederung von über 15'000 heutigen IV-Bezügerinnen und –Bezügern Geld gespart werden. Dem sehr ehrgeizigen Ziel stehen keine Verpflichtungen auf der Arbeitgeberseite, Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu beschäftigen, gegenüber. Soll die Wiedereingliederung nicht pure Illusion bleiben, braucht es jetzt Verpflichtungen für Arbeitgeber sowie neue Ansätze zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die betroffenen Menschen. Wenn die Rahmenbedingungen klar und fair geregelt werden, bietet für Travail.Suisse der Weg über Sozialfirmen gute Perspektiven. 
Vor dem Hintergrund des Spardrucks in der IV sollen in der 6. IV-Revision über 15'000 heutige Rentnerinnen und Rentner in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Der Druck auf heutige IV-Rentnerinnen und -Rentner, bei welchen ein Potenzial zur Erwerbsfähigkeit ausgemacht wird, würde sich nochmals massiv erhöhen. Doch woher sollen die über 15'000 neuen Stellen für Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen?
Allein mit Anreizen für Arbeitgeber geht nichts

Es ist banal: Eingliederung funktioniert nur, wenn die Arbeitgeber mitziehen. Wer darauf hofft, die Eingliederung von Menschen, die über mehrere Jahre eine IV-Rente bezogen haben, allein mit Anreizen für Arbeitgeber zu bewerkstelligen, gibt sich Illusionen hin. Zu gross sind die strukturellen Hürden des heutigen Arbeitsmarkts: Gesteigerte und immer neue Erwartungen an Produktivität, Effizienz und Flexibilität sowie der gestiegene Konkurrenzdruck in einem internationalen Umfeld führen dazu, dass immer weniger Nischenarbeitsplätze in der freien Wirtschaft angeboten werden. Insgesamt ist die Wirtschaft weniger bereit, Menschen mit einer Beeinträchtigung zu beschäftigen und damit ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Integration zu leisten. Bei Personen, die bereits mehrere Jahre eine IV-Rente bezogen haben, sind die Hürden für eine Anstellung noch bedeutend höher.
Travail.Suisse fordert eine Pflicht für Arbeitgeber, Behinderte einzustellen

Travail.Suisse hat deshalb im Rahmen der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision gefordert, dass eine Pflicht zur Anstellung von Personen mit einer Behinderung eingeführt wird. Angestrebt werden soll ein Anteil von 2.5 Prozent leistungsbeeinträchtigter Personen an der Belegschaft. Das ist im internationalen Vergleich keineswegs überrissen: Während in der Schweiz nur gerade 0.8 Prozent der Beschäftigten eine Funktions- oder Aktivitätseinschränkung aufweisen, sind es in unseren Nachbarländern Frankreich und Deutschland rund 4 Prozent. Diese Länder kennen eine Beschäftigungspflicht auf Seiten der Arbeitgeber, welche zur Erreichung eines hohen Eingliederungsziels beiträgt
. 
Und wenn die Pflicht nicht eingehalten werden kann?

Travail.Suisse ist sich bewusst, dass nicht alle Unternehmen einen gleichen Anteil an die verstärkte Eingliederung von Behinderten leisten können. So wird ein Unternehmen, das fünf Personen beschäftigt, kaum ohne grössere Probleme eine leistungsbeeinträchtigte Person anstellen können. Deshalb soll es für Betriebe, welche ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung, Behinderte zu beschäftigen, nicht nachkommen können oder wollen, möglich sein, eine zweckgebundene Abgabe zu entrichten. Dabei ist denkbar, dass die Höhe der Abgabe nach Betriebsgrösse abgestuft wird. Die Abgabe muss von den IV-Stellen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Personen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung verwendet werden. 

Grenzen der schnellen Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Mit der aktuellen Vorlage wird die unbedingte und direkte Wiedereingliederung in die freie Wirtschaft angestrebt. Dabei zeigen die Erfahrung und auch diverse Studien, dass der Schritt zurück in den ersten Arbeitsmarkt nach längerer Abwesenheit die Ausnahme ist
. Deshalb müssen in der IV Alternativen zu rein privatwirtschaftlichen Nischenarbeitsplätzen angeboten werden. Eine davon ist, dass der Staat selber mehr Arbeitsplätze für Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung anbietet. Mit einer zweckgebundenen Abgabe hätten die IV-Stellen aber auch die Möglichkeit, den Aufbau und den Betrieb von Sozialfirmen mitzufinanzieren und dort dauerhafte und befristete Arbeitsplätze für Personen, welche aus einer IV-Rente wieder eingegliedert werden sollen, anzubieten. 

Sozialfirmen als prüfenswertes Modell für die Zukunft

Sozialfirmen zeichnen sich gemäss der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF) durch eine doppelte Zielsetzung aus: Eine wirtschaftliche und eine soziale. Sie schaffen Arbeit für Personen mit Behinderungen oder Benachteiligungen, indem sie marktgerechte Produkte herstellen oder Dienstleistungen anbieten. Nach einer Aufbauphase sollten mindestens 50 Prozent der Ausgaben durch Einnahmen aus Aufträgen gedeckt sein. Sozialfirmen beschäftigen aber auch Personen ohne Leistungsbeeinträchtigungen. Sozialfirmen bewegen sich so zwischen dem ersten und dem zweiten Arbeitsmarkt. Die Arbeitnehmenden haben einen nicht zum Voraus befristeten Arbeitsvertrag und erhalten in der Regel einen Lohn nach orts- und branchenüblichen Ansätzen. Häufig sehen sich Sozialfirmen dem Vorwurf ausgesetzt, sie verdrängten bestehende Firmen und Arbeitsplätze des freien Marktes. Allerdings zeigt sich häufig, dass Sozialfirmen vor allem dort tätig sind, wo Aufträge für Gewerbe und Industrie im eigenen Land nicht kostendeckend ausgeführt werden können. Zum heutigen Zeitpunkt sind viele Sozialfirmen erst im Aufbau und haben ein beträchtliches Entwicklungspotenzial.

Vorteile einer Sozialfirma

Sozialfirmen werden bereits heute, vor allem in der Abklärungsphase (Integrationsmassnahmen, Arbeitsversuche) von der IV einbezogen. Ein verstärkter Einbezug von Sozialfirmen in die Integrationsbemühungen der IV könnte einiges bringen: Da die Sozialfirma sowohl dauerhafte als auch befristete Arbeitsplätze anbietet, muss nicht von vornherein definiert werden, wann eine betroffene Person das Unternehmen wieder verlässt. Ein erheblicher Vorteil bei Wiedereingliederungen. Ein allfälliger Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt kann so in Etappen erfolgen. Die Sozialfirma arbeitet nahe am Markt, was den Erwerb von dort benötigten Kompetenzen fördert. Für Travail.Suisse ist - unter der Bedingung, dass IV-Rentner/innen und ehemalige IV-Rentner/innen keine finanziellen Einbussen durch die Tätigkeit in der Sozialfirma erleiden - auch ein dauerhafter Verbleib in einer Sozialfirma besser und der sozialen Integration zuträglicher als der komplette Ausschluss aus dem Erwerbsleben.

Teillohnmodelle als umstrittener Weg…
Ein kritischer Punkt bei Sozialfirmen ist die Entlöhnung: Häufig werden Teillöhne bezahlt. Damit bei einer allfälligen Wiedereingliederung von IV-Bezügern kein Lohndruck für alle Arbeitnehmenden entsteht, muss das Funktionieren einer Sozialfirma an klare Bedingungen geknüpft sein. Dazu gehört, dass die Sozialfirma dem Arbeitnehmenden einen Lohn bezahlt, welcher sich an den orts- und branchenüblichen Mindestlöhnen orientiert. Ein Teil des Lohnes wird durch Aufträge im freien Markt  erwirtschaftet. Gleichzeitig erhält die Sozialfirma von der IV-Stelle einen der allenfalls reduzierten Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmenden entsprechenden Zuschuss. Es ist davon auszugehen, dass jemand, der so einen ersten Wiedereingliederungsschritt schafft, „on the job“ Kompetenzen dazu gewinnen kann und somit seine Produktivität steigert. Der Zuschuss der IV-Stelle muss regelmässig an die Leistungsfähigkeit angepasst werden. Wird eine zunehmende Leistungsfähigkeit attestiert, übernimmt die Sozialfirma einen immer grösseren Teil des Lohnes selber. Ist der betroffene Arbeitnehmende zudem weiterhin zu einer Teilrente berechtigt, läuft diese weiter und berechtigt ihrerseits zum Bezug von Ergänzungsleistungen. 
… der sinnvoll ist, wenn faire Rahmenbedingungen bestehen

Bei aller generellen Kritik an Teillohnmodellen zeigt sich, dass der Einbezug von Sozialfirmen gegenüber rein privatwirtschaftlich ausgerichteten Modellen oft besser Gewähr für einen Erfolg versprechende Lösung bietet:
· Die Gewinne einer Sozialfirma werden in die Schaffung neuer Arbeitsplätze reinvestiert. Die Gefahr, dass sich jemand via subventionierte Teillohnjobs bereichert, ist sehr gering.

· Es existiert ein normaler Arbeitsvertrag mit Sozialversicherungsschutz.
· Es existiert eine gleichzeitig auf den Markt, aber auch auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingerichtete Struktur.
· Skaleneffekte: Die Sozialfirma kann Arbeitsplätze schaffen, welche von kleinen Firmen der Privatwirtschaft selber nicht geschaffen werden können.

Aus diesen Gründen und unter den erwähnten Bedingungen fordert Travail.Suisse im Zusammenhang mit Wiedereingliederungen aus der IV, dass Modelle mit Sozialfirmen stärker entwickelt und die Zusammenarbeit mit Sozialfirmen von der IV gefördert wird. 

Matthias Kuert Killer, Leiter Sozialpolitik, Travail.Suisse
Travail.Suisse, Hopfenweg 21, 3001 Bern, Tel. 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch, www.travailsuisse.ch
�  Vgl. BSV Beiträge zur sozialen Sicherheit. Forschungsbericht 5/04 sowie für Deutschland „Behindertenbericht 2009“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.


� Vgl. z.B. die SECO Publikation Arbeitsmarktpolitik Nr. 28 (2009): Ist Erwerbsarbeit für Sozialhilfebezüger ein Privileg?


� Einen Überblick gibt � HYPERLINK "http://www.swisssocialfirms.ch" ��www.swisssocialfirms.ch� 





